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L. EU-Erweiterung 

1. Dokumente betreffend den Beitritt der Republik Griechenland zu den europäischen Gemeinschaften, 
Schlussakte, gemeinsame Erklärung betreffend den Berg Athos 

Amtsblatt Nr. L 291 vom 19.11.1979, S. 0186 

Die Gemeinschaft erkennt an, dass die durch Artikel 105 der griechischen Verfassung verbürgte Sonderregelung 
für den Berg Athos ausschließlich geistlich und religiös begründet ist; sie wird deshalb dafür Sorge tragen, dass 
diese Sonderregelung bei der Anwendung und späteren Ausarbeitung der Bestimmungen des Gemeinschafts-
rechts berücksichtigt wird, insbesondere hinsichtlich der Zoll- und Steuerbefreiungen und des Niederlassungs-
rechts. 

2. Schengen-Besitzstand - Übereinkommen über den Beitritt der Griechischen Republik zu dem am 19. Juni 
1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen 

vom 14. Juni zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik 
Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den 

gemeinsamen Grenzen, dem die Italienische Republik mit dem am 27. November 1990 in Paris unterzeichne-
ten Übereinkommen sowie die Portugiesische Republik und das Königreich Spanien mit den am 25. Juni 

1991 in Bonn unterzeichneten Übereinkommen beigetreten sind 

Amtsblatt Nr. L 239 vom 22.09.2000, S. 0083 – 0089 

[Schlussakte] 

II. Bei der Unterzeichnung des Übereinkommens über den Beitritt der Griechischen Republik zu dem Überein-
kommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen 
der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik 
betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, dem die Italienische Republik 
mit dem am 27. November 1990 in Paris unterzeichneten Übereinkommen sowie die Portugiesische Republik 
und das Königreich Spanien mit den am 25. Juni 1991 in Bonn unterzeichneten Übereinkommen beigetreten 
sind, haben die Vertragsparteien die folgenden Erklärungen angenommen: 

(...) 

5. Gemeinsame Erklärung zum Berg Athos 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass die durch Artikel 105 der griechischen Verfassung und durch die Charta 
des Berg Athos verbürgte Sonderregelung für den Berg Athos ausschließlich geistlich und religiös begründet ist; 
sie werden deshalb dafür Sorge tragen, dass diese Sonderregelung bei der Anwendung und späteren Ausarbei-
tung der Bestimmungen des Übereinkommens von 1985 und des Übereinkommens von 1990 berücksichtigt 
wird. 


